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1 EINLEITUNG 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die solargrün GmbH beabsichtigt in der Ortsgemeinde in Neuendorf, Landkreis Eifelkreis Bitburg-
Prüm, südlich der Gemeinde Neuendorf auf ca. 12,7 ha eine Photovoltaik-Freiflächenanlage zu 
errichten.  

Das Plangebiet befindet sich ca. 300 m östlich des Flora-Fauna-Habitat-Gebiets (FFH) „Schnei-
fel“ (FFH-5704-301) (s. Abbildung 1). Zur Klärung, ob das Vorhaben möglicherweise zu einer 
erheblichen Beeinträchtigung des FFH-Gebietes führen kann, wird gemäß § 34 BNatSchG eine 
Verträglichkeitsvorprüfung durchgeführt. Ziel einer Natura2000-Vorprüfung ist es, der zuständi-
gen Naturschutzbehörde ausreichend Informationen zur Beurteilung bereitzustellen, ob aufgrund 
der erwarteten Auswirkungen des Vorhabens die Erhaltungs- und Entwicklungsziele des betroffe-
nen Natura 2000-Gebietes erheblich beeinträchtigt werden können. 

 

Abbildung 1: FFH-Fauna-Flora-Habitate und FFH-Lebensraumtypen; Quelle: Landschaftsinfor-
mationssystem der Naturschutzverwaltung RLP, Zugriff am 05.05.2023 © Naturschutzverwaltung 
Rheinland-Pfalz, Geobasisdaten: © Kataster- und Vermessungsverwaltung Rheinland-Pfalz; 
Plangebiet grob rot markiert durch ENVIRO-PLAN 2023 

Weitere Natura 2000-Gebiete (FFH- und Vogelschutzgebiete) sind im Umfeld des Vorhabens 
nicht in relevanter Weise vorhanden (Entfernung zu groß – > 5.000m –, weshalb kein relevanter 
Wirkungszusammenhang mehr gegeben ist). Eine Vorprüfung für andere Natura 2000-Gebiete 
erfolgt daher nicht. 

1.2 Rechtliche Grundlagen 

Rechtsgrundlagen für die Voruntersuchungen der Natura 2000-Verträglichkeit ergeben sich aus 
den §§ 34 und 35 BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz). Nach Art. 6 Abs. 3 FFH-RL (Fauna-
Flora-Habitat-Richtlinie) ist die Verträglichkeit eines Vorhabens mit den Erhaltungszielen von Ge-
bieten zu prüfen, 

Plangebiet 

FFH-Gebiet 
„Schneifel“ 
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• die gemäß der Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG, EU-VRL, Vogelschutzrichtlinie) oder 
der Richtlinie zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere 
und Pflanzen (92/43/EWG, FFH-RL) geschützt sind und 

• die durch das Vorhaben einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen oder Vor-
haben beeinträchtigt werden können. 

Als Vorstufe zur Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist im Rahmen der Natura 2000-Verträglich-
keitsvorprüfung i. d. R. auf Grund vorhandener Unterlagen zu klären, ob es zu erheblichen Be-
einträchtigungen kommen kann. Sind erhebliche Beeinträchtigungen auf Natura 2000-Gebiete 
nachweislich auszuschließen, so ist eine vertiefende Verträglichkeitsprüfung nicht erforderlich. 
Die Entscheidung ist lediglich nachvollziehbar zu dokumentieren. 

Grundsätzlich gilt im Rahmen der Vorprüfung ein strenger Vorsorgegrundsatz: Bereits die Mög-
lichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung löst die Pflicht zur Durchführung der vertiefenden Na-
tura 2000-Verträglichkeitsprüfung nach § 34 ff. BNatSchG aus. 

Beeinträchtigungen sind getrennt für jedes betroffene Natura 2000-Gebiet zu prognostizieren. Es 
ist nicht relevant, ob ein Vorhaben direkt Flächen innerhalb des Natura 2000-Gebietes in An-
spruch nimmt oder von außen auf das Gebiet beeinträchtigend einwirkt. Je nach Lage und Aus-
dehnung des betrachteten Gebietes kann es unter Berücksichtigung der vorhabenspezifischen 
Wirkfaktoren ausreichend sein, den Untersuchungsumfang auf einen oder mehrere Teile eines 
Gebietes zu beschränken.  

Vorkehrungen zur Vermeidung und Minimierung können im Rahmen der Natura 2000-Vorprüfung 
nur dann berücksichtigt werden, wenn sie zu den grundlegenden Projektmerkmalen gehören. In 
diesem Fall sind sie in den Kapiteln 3 und 4 zu nennen und zu beschreiben. Sollte im Rahmen 
eines Vorhabens dagegen ersichtlich sein, dass weitergehende Schadenbegrenzungsmaßnah-
men notwendig sind, um erhebliche Beeinträchtigungen für die Schutzziele von Natura 2000-
Gebieten mit hinreichender Sicherheit ausschließen zu können, ist auf jeden Fall eine vertiefende 
Verträglichkeitsprüfung erforderlich (EUROPÄISCHE KOMMISSION 2018). 
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Abbildung 2: Verfahren der Natura 2000-Vorprüfung bzw. Verträglichkeitsprüfung nach Fach-
konventionsvorschlägen aus (LAMBRECHT & TRAUTNER 2007) 
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1.3 Definition und Ermittlung der Erheblichkeit 

Als Grundlage zur Beurteilung der Erheblichkeit dienen vor allem die Ergebnisse des F & E-Vor-
habens „Ermittlung von erheblichen Beeinträchtigungen im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsun-
tersuchung“ (LAMBRECHT et al. 2004), ergänzt durch die dazugehörigen Erläuterungen der Fach-
konventionen (LAMBRECHT & TRAUTNER 2007).  

Eine Beeinträchtigung ist dann als erheblich einzustufen, wenn die Veränderungen durch das 
Vorhaben dazu führen, dass ein Gebiet seine Funktion in Bezug auf die Erhaltungs- und Entwick-
lungsziele und/oder die für den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile nur noch in einge-
schränktem Umfang erfüllen kann (LAMBRECHT & TRAUTNER 2007). Wichtige Größen, die zur Be-
urteilung der Erheblichkeit eines Eingriffes in einem Natura 2000-Gebiet herangezogen werden 
müssen, sind:  

• Flächenausdehnung der FFH-Lebensraumtypen (FFH-LRT): Je kleinflächiger ein 
LRT innerhalb des Schutzgebietes ist, desto eher ist von einer erheblichen Beeinträchti-
gung auszugehen.  

• Häufigkeit und Abundanz der Arten der FFH- und EU-VRL: Je seltener eine Art ist, 
desto eher ist von einer erheblichen Beeinträchtigung auszugehen.  

• Bedeutsamkeit für das Netzwerk Natura 2000: Je weniger bedeutsame Vorkommen 
eine Art oder ein LRT im gesamten (regionalen) Netzwerk (z.B. auf Basis der naturräum-
lichen Haupteinheit) hat, desto eher ist bei grundsätzlicher Betroffenheit von einer erheb-
lichen Beeinträchtigung auszugehen.  

• Erhaltungsgrad (EHG): Je schlechter der EHG (verschiedentlich auch Erhaltungszu-
stand, EHZ) eines LRT oder einer Art ist, desto eher ist von einer erheblichen Beein-
trächtigung auszugehen.  

• Schwellenwert: Ist vorhabenbedingt von einer Unterschreitung des (üblicherweise im 
Gutachten der Grunddatenerhebung festgelegten) Schwellenwertes für einen LRT oder 
eine Art unterschritten, ist von einer erheblichen Beeinträchtigung auszugehen. 

Daraus ist ersichtlich, dass die Frage der Erheblichkeit von Eingriffen nicht pauschal für das ge-
samte Gebiet betrachtet werden kann, sondern anhand der genannten Größen eine art- und 
LRT-spezifische Bewertung (insbesondere hinsichtlich der Erhaltungsziele, des aktuellen Erhal-
tungszustands und ggf. festgelegter Schwellenwerte) erfolgen muss (LAMBRECHT et al. 2004, 
LAMBRECHT & TRAUTNER 2007). 

Das weitere Vorgehen ist als schrittweises Abschichtungsverfahren ausgelegt, welches für die 
Erhaltungs- und Entwicklungsziele sowie die Zielarten des Gebietes die potenzielle Betroffen-
heit durch die Planung unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Empfindlichkeiten prüft: 

• nicht relevant: Bei diesen Arten/LRT kann bereits im Rahmen der Vorprüfung eine er-
hebliche Beeinträchtigung sicher ausgeschlossen werden. Sie werden daher, als unter-
halb der Relevanzschwelle liegend, in einer Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung nicht 
weiter behandelt. 

• relevant, aber unerheblich: Nach dem Ergebnis der Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung 
sind entweder keine, oder nur irrelevante bzw. vernachlässigbare Auswirkungen zu er-
warten, die unter der Erheblichkeitsschwelle liegen. 

• erheblich: Nach der Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung sind deutliche Auswirkungen 
zu erwarten, die über der Erheblichkeitsschwelle liegen. 

Die Festlegung der Erheblichkeitsschwelle erfolgt stets einzelfall- und gebietsbezogen. Erheb-
lich sind Beeinträchtigungen, die sich in Ausmaß und Dauer mehr als unerheblich auf das Ge-
biet in seinen für die Erholung oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen auswirken 
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können. Das Urteil zur A 143 (Westumfahrung Halle) des Bundesverwaltungsgerichts (BVERWG 
2007) äußert sich differenziert zu dieser Frage und den Fachkonventionsvorschlägen von 
LAMBRECHT et al. (2004). Es führt unter Bezugnahme auf das Urteil des EUGH (2004) vom 
07.09.2004 (C-127/02) u. a. aus: „Grundsätzlich ist somit jede Beeinträchtigung von Erhaltungs-
zielen erheblich und muss als Beeinträchtigung des Gebiets als solches gewertet werden. Uner-
heblich dürften im Rahmen des Art. 6 Abs. 3 FFH-RL nur Beeinträchtigungen sein, die kein Er-
haltungsziel nachteilig berühren (Rn. 41)“ (LAMBRECHT & TRAUTNER 2007, EUROPÄISCHE 

KOMMISSION 2012). 
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2 ÜBERSICHT ÜBER DAS SCHUTZGEBIET UND SEINE MASSGEBLICHEN BESTAND-
TEILE 

2.1 Übersicht über das Schutzgebiet 

Das FFH- Gebiet „Schneifel“ befindet sich hauptsächlich in dem TK25-Messtischblatt Nr. 5704 
„Prüm“ und zieht sich bis in die TK-Messtischblätter Nr. 5703 „Bleialf“ und 5604 „Hallschlag“. Es 
umfasst eine Gesamtfläche von 3.665 ha und erstreckt sich über die Landkreise Eifelkreis Bit-
burg-Prüm und Vulkaneifel. Beteiligte Verbandsgemeinden sind Obere Kyll und Prüm. In  Abbil-
dung 3 wird die Lage des Vorhabengebietes im räumlichen Zusammenhang des zu betrachten-
den FFH-Gebietes dargestellt. 

 

Abbildung 3: Übersicht zur Lage des Plangebiets (Geltungsbereich) zu den umliegenden Teilflä-
chen des FFH-Gebiets „Schneifel“ 

Das Gebiet wird gemäß dem Steckbrief des LANDESAMTES FÜR UMWELT RHEINLAND-PFALZ (LFU 

2016) wie folgt beschrieben: 

„Die Schneifel ist ein ungefähr 15 km langer Höhenrücken aus Quarzit mit steil abfallenden Süd-
ostflanken und flacheren Nordwesthängen. Die höchste Erhebung ist der „Schwarze Mann" mit 
697 Metern. Die Schneifel wird von vielen Quellbächen durchzogen, die hier entspringen. Der 
Schneifelrücken ist fast vollständig bewaldet. Während die Südosthänge schon seit historischen 
Zeiten überwiegend Laubwälder tragen, waren die Nordwesthänge bis zum Ende des 19. Jahr-
hunderts von einer weitläufigen Heidelandschaft bedeckt. 

Eine landschaftstypische Besonderheit der Westeifel sind die Moorheiden. Sie bilden zusammen 
mit den an Bärwurz reichen Borstgrasrasen und kleinen Übergangsmooren sehr abwechslungs-
reiche Biotopkomplexe, die kleinflächig innerhalb großer Wälder liegen. Dabei setzt sich die nied-
rigwüchsige Vegetation zusammen aus Moor-Glockenheide (Erica tetralix), Rauschbeere (Vacci-
nium uliginosum), Sparriger Binse (Juncus squarrosus), Rasenbinse (Trichophorum germanicum) 
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und Torfmoospolstern. Besonders erwähnenswert sind die Vorkommen des Beinbrechs (Narthe-
cium ossifragum), auch Moorlilie genannt, der Niedrigen Schwarzwurzel (Scorzonera humilis), 
der Weißen Pestwurz (Petasites albus) und der Kriech-Weide (Salix repens). 

Typische Tagfalterarten der nass-feuchten Offenlandbiotope der Schneifel sind der Randring- 
Perlmutterfalter (Boloria eunomia), der Braunfleckige Perlmutterfalter (Boloria selene) und der 
Lilagold-Feuerfalter (Lycaena hippothoe). 

Die ungestörten großflächig zusammenhängenden Waldkomplexe bestehen neben großen Fich-
tenforsten auch aus historisch alten und altholzreichen Buchenwäldern. Kleinflächig kommen ty-
pische Bachauenwälder und Bruch- und Moorwälder vor, die aufgrund ihrer besonders guten 
Ausprägung, ihrer Ausdehnung und des noch großflächig vorhandenen Entwicklungspotenzials 
von bundesweiter Bedeutung sind. Eine Besonderheit der Bruchwälder sind die Vorkommen des 
Königsfarns (Osmunda regalis). Als Teil einer zusammenhängenden Waldlandschaft sind die 
Wälder der Schneifel unschätzbare Refugien für störungsempfindliche Tierarten. Sie beherber-
gen seltene Arten wie Schwarzstorch, Mittelspecht, Raufußkauz und Wildkatze. Der Tannenhä-
her hat in der Schneifel einen seiner Verbreitungsschwerpunkte in Rheinland-Pfalz.“ 

2.2 Schutzzweck und maßgebliche Bestandteile des Schutzgebiets 

Die Erhaltungsziele eines FFH-Gebietes umfassen grundsätzlich die Erhaltung oder Wiederher-
stellung eines günstigen (Erhaltungs-)Zustands der im Standard-Datenbogen genannten und für 
die Meldung als FFH-Gebiet signifikanten Lebensraumtypen nach Anhang I sowie die dort gelis-
teten Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie. 

Die Landesverordnung über die Erhaltungsziele in den Natura 2000-Gebieten (Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt für das Land Rheinland-Pfalz vom 14. Januar 2009) definiert die Erhaltungsziele 
des FFH-Gebiets „Schneifel“ wie folgt: 

Erhaltung oder Wiederherstellung von 

- Buchen-, Eichen-Hainbuchen-, Bachufer- und Moorwäldern, 

- feuchten und trockenen Heiden sowie Mooren, 

- ungestörten Felslebensräumen und Fledermauswinterquartiere in Stollen. 
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2.2.1 Lebensräume nach Anhang I der FFH-RL 

Tabelle 1: Ziel-Lebensraumtypen des FFH-Gebiets „Schneifel“ lt. LFU 2016, ergänzt durch den 
Bewirtschaftungsplan (TEIL A: GRUNDLAGEN) 2016 

Lebensraumtyp Code Fläche 

[ha] 

Erhaltungszustand 

Gesamt 

A = her-
vorragend, 
B = gut,  

C = mittel 
bis 
schlecht 

Struktur 

A = hervor-
ragende 
Ausprägung,  

B = gute A.,  

C = mäßige 
bis durch-
schnittliche 
A. 

Arten 

A= lebens-
raumtypisches 
Arteninventar 
vorhanden,  

B = weitge-
hend vorhan-
den,  

C = nur in Tei-
len vorhanden 

Beeinträchti-
gungen 

A = gering,  
B = mittel, 
C = stark  

 

Natürliche eutrophe Seen mit 
einer Vegetation des Magno-
potamions oder Hydrochariti-
ons 

3150 0,05 C C C C 

Dystrophe Stillgewässer 3160 0,03 C B C C 

Feuchte Heiden des nordat-
lantischen Raumes mit Erica 

tetralix 
4010 9,4 B C B B 

Trockene europäische Heiden 4030 0,6 B B B C 

Borstgrasrasen 
*623

0 
7,8 B C B B 

Pfeifengraswiesen auf kalkrei-
chem Boden, torfigen und 
tonig-schluffigen Böden (Moli-
nion caeruleae) 

6410 0,2 C C C C 

Feuchte Hochstaudenfluren 6430 0,5 - - - - 

Magere Flachland-Mähwiesen 6510 2,2 A B B A 

Berg-Mähwiesen 6520 0,1 C B C C 

Übergangs- u. Schwingrasen-
moore 

7140 4,6 C C C B 

Kalkreiche Niedermoore 7230 0,6 B B C B 

Kieselhaltige Schutthalden der 
Berglagen Mitteleuropas 

8150
1 

- - - - - 

Silikatfelsen mit Felsspalten-
vegetation 

8220
1 

- - - - - 

Silikatfelsen mit ihrer Pionier-
vegetation (Sedo-Scleran-
thion, Sedo albi-Veronicion dil-
lenii) 

8230
1 

- - - - - 

Hainsimsen-Buchenwald 9110 317 - - - - 

Waldmeister-Buchenwald (As-
perulo-Fagetum) 

9130 2,7 - - - - 

 Schlucht- und Hangmischwäl-
der (Tilio-Acerion) 

*918
0 

0,7 - - - - 

Moorwälder 
*91D

0 
5,9 B A B B 

Auenwälder mit Erle und 
Esche 

*91E
0 

6,5 B B A B 

(* = prioritärer LRT; 1 = FFH-LRT konnte aktuell im Gebiet nicht nachgewiesen werden, aus Bewirtschaftungsplan, Stand: 2016 



12 

 

Natura 2000-Verträglichkeitsvorprüfung zum Bebauungsplan “PV-Freiflächen-
anlage Neuendorf“, Ortsgemeinde Neuendorf 

 

2.2.2 Arten nach Anhang II der FFH-RL (Zielarten) 

Tabelle 2: Zielarten des FFH-Gebiets „Schneifel“ nach Anhang II FFH-RL lt. LFU 2016 ergänzt 
durch den Bewirtschaftungsplan (TEIL A: GRUNDLAGEN) 2016 

Arten- 
gruppe Art, deutsch Art, wissenschaftlich 

Erhaltungs- 
Zustand 

Status / 
Populations- 
größe 

Säugetiere fliegend Großes Mausohr Myotis myotis  RL D: V, 

RL RLP: 2 

Schmetterlinge Blauschillernder Feuer-
falter 

Lycaena helle stabil RL D: 2 

RL RLP: 1 

2.3 Managementpläne, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Für das FFH-Gebiet „Schneifel“ liegt ein Bewirtschaftungsplan (BWP) aus dem Jahr 2016 vor, 
der aus einem Textteil und einem dazu gehörenden Kartenteil besteht. Maßgebliche Bestandteile 
des Textteils ist zum einen der Grundlagenteil und zum anderen der Maßnahmenteil. Letzter de-
finiert Erhaltungs-, Wiederherstellungs- sowie Verbesserungsmaßnahmen für die FFH-Lebens-
raumtypen und die Anhang II Arten der FFH-Richtlinie. 

Aufgrund der großen Ausdehnung des FFH-Gebiets „Schneifel“ liegen große Teile des Schutz-
gebiets so weit vom Plangebiet entfernt, dass kein räumlicher Zusammenhang mehr besteht. 
Unter Berücksichtigung der geringen Wirkradien des geplanten Vorhabens beschränkt sich der 
Prüfumfang daher auf die in Abbildung 4 dargestellte, östliche Teilfläche des FFH-Gebiets zwi-
schen den Ortschaften Neuendorf und Ormont.  

Die im Rahmen der BWP dargelegten und in Bezug auf das Wirkspektrum und die Wirkreichwei-
ten des Vorhabens relevanten Maßnahmen und Ziele für Lebensraumtypen und Arten werden im 
Kapitel 4 diskutiert. 
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Abbildung 4: Ausschnitt aus der Grundlagenkarte zum BWP für das FFH-Gebiet "Schneifel" 
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2.3.1 Ziel-Lebensraumtypen 

In der in Abbildung 4 dargestellten Teilfläche des FFH-Gebiets „Schneifel“ kommen folgende Le-
bensraumtypen vor:  

Tabelle 5: Lebensraumtypen und Habitatpotenziale nach der Grundlagenkarte des BWP 2016  

Lebensraumtyp Mindestentfernung zum Plangebiet 

 

6430 270 m 

9110 985 m 

91E0* 170 m  

3150 180 m  

91D0* 2.200 m 

9130 1.270 m  

6510 1.350 m 

6410 1.300 m 

7230 1.250 m 

 

2.3.1 Zielarten (FFH) 

Im Norden des zu prüfenden Bereichs des FFH-Gebiets „Schneifel“ sind laut BWP Vorkommen 
der Zielart Großes Mausohr bekannt. Im Südwesten des Teilbereichs befinden sich potenzielle 
Habitate für die Art. Vorkommen des Blauschillernden Feuerfalters sind im Prüfbereich nicht be-
kannt.  

2.3.2 Ziel- und Maßnahmenräume 

Für den zu prüfenden Bereich des FFH-Gebiets „Schneifel“ sieht der BWP folgende Ziel- und 
Maßnahmenräume vor (s. Abbildung 5): 

Großräumige Betrachtungsebene (Sicherungsbedarf optional, Bedeutung mittel, Maßnahmenka-
tegorie Verbesserung): 

- Z002 OF - Maßnahmen 13.1, 13.5, 3.7 – Ziel: Entwicklung 
o Entwicklung naturnaher standortgerechter Laubwälder auf derzeit naturfern be-

stockten Standorten, 
o Sicherung und Extensivierung des Grünlandes zur Förderung des FFH-LRTs 6510 

sowie als Jagdhabitat des Großen Mausohrs. 

Großräumige Betrachtungsebene (Sicherungsbedarf hoch, Bedeutung hoch, Maßnahmenkate-
gorie Erhaltung): 

- Z003 W – Maßnahmen 0.0, 9.4, Ziel: Erhaltung zwei kleiner eutropher Gewässer (Teich 
am Tresbach südlich Astenberg und Teich nördlich Kirchenberg); Ziel der Maßnahme ist 
der Erhalt und Optimierung von eutrophen Gewässern. 

o Beibehaltung der extensiven Nutzung, 
o Gestaltung der Uferlinie (Abflachung der Ufer) beim Kleingewässer nördlich Kir-

chenberg. 

- Z006 F – Maßnahmen 13.15, 13.0, Ziel: Erhalt des Hangwaldes an der Prüm südwestlich 
Neuenstein; Ziel der Maßnahme ist der Erhalt und die Optimierung von Hangwäldern. 
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o Entfernen der Fichten, 
o Aufgabe der forstwirtschaftlichen Nutzung oder weitgehende Nutzungsextensivie-

rung. 

- Z011 O – Maßnahme 0.0, Ziel: Erhaltung von Flachland-Mähwiesen südlich Heilknipp; 
Ziel der Maßnahme ist der Erhalt und die Optimierung von Flachlandmähwiesen. 

o Beibehaltung der derzeitigen Nutzung 

- Z019 F – Maßnahmen 13.1, 13.5, 13.7, 13.9, Ziel: Erhalt und Entwicklung von Buchen-
wäldern am Heilknipp Abgrenzung erfolgt zum Erhalt der Hainsimsen-Buchenwälder bzw. 
der Waldmeister-Buchenwälder. 

o Langfristiger Erhalt, Förderung und Entwicklung der Lebensraumtypen 9110 und 
9130 durch entsprechende forstliche Maßnahmen. 

- Z020 FW – Maßnahmen 13.15, 9.9, 8.4, Ziel: Erhalt und Entwicklung von Auenwäldern 
und gewässerbegleitenden Hochstaudenfluren zerstreut im FFH-Gebiet; Ziel der Maß-
nahme ist der Erhalt, die Optimierung und die Vergrößerung der Bestände des FFH-Le-
bensraumtyps 91E0 in Kontakt mit Feuchten Hochstaudenfluren (6430) durch Prozess-
schutz (Bsp.: „Aktion Blau Plus“ der Wasserwirtschaft).  

o Zulassen natürlicher Prozesse für den Erhalt und die Optimierung natürlicher Au-
enlebensräume wie Auwälder und Feuchte Hochstaudenfluren 

- Z022 F – Maßnahmen 13.1, 13.5, 13.7, 13.9, Ziel: Erhalt und Entwicklung von standort-
gerechten Laubwäldern im FFH-Gebiet, größtenteils 9110 und 91E0*; Ziel der Maßnahme 
sind der Erhalt und die Optimierung der bodensauren Buchenwälder und in Bachnähe 
zusätzlich die Vergrößerung der Auenwälder 91E0 (z.B. durch „Aktion Blau Plus“ der Was-
serwirtschaft). 

o Langfristiger Erhalt, Förderung und Entwicklung der Lebensraumtypen 9110 und 
91E0* durch entsprechende forstliche Maßnahmen. 

- Z024 O – Maßnahme 3.1, Ziel: Erhalt und Optimierung einer Pfeifengraswiese an der 
Prüm südlich Neuenstein; iel der Maßnahme ist der Erhalt und die Optimierung einer Pfei-
fengraswiese. 

o Späte Herbst-Mahd und Abtransport des Mahdgutes in Absprache mit Biotopbe-
treuer. 

- Z026 O – Maßnahmen 0.0, 3.8, Zieltyp orange Erhalt und Optimierung von Feuchten 
Hochstaudenfluren; Ziel der Maßnahme ist der Erhalt und die Optimierung von gewässer-
begleitenden Hochstaudenfluren. 

o Beibehaltung der Nutzung, 
o Mahd in mehrjährigem Abstand 

Kleinräumige Betrachtungsebene (Sicherungsbedarf hoch, Bedeutung herausragend, Maßnah-
menkategorie Erhaltung): 

- Z005 F – Maßnahmen 13.15, 13.0, Ziel: Erhalt der im Gebiet vorkommenden Moorwälder; 
Ziel der Maßnahme ist der Erhalt und die Optimierung von Moorwäldern. 

o Entfernen der Fichten, 
o Jegliche Aufgabe der forstwirtschaftlichen Nutzung, 
o Sicherung der besonderen Standortbedingungen (Wasserhaushalt) durch Anlage 

standortgerechter Laubwälder in der Umgebung der Moorwälder. 

- Z008 OWF – Maßnahmen 0.0, 10.1, 3.1, 3.4, 13.15, Ziel: Erhaltung und Wiederherstellung 
- Naturschutzgebiet Bragphenn; Ziel der Maßnahme ist der Erhalt und Optimierung eines 
Komplexes aus Zwischenmooren, Feuchtheiden, Borstgrasrasen und Moorwald. 

o Beibehaltung der derzeitigen Nutzung zur Sicherung des Vorkommens von Lyca-
ena helle in bestimmten Biotopen in Absprache mit Biotopbetreuer, 

o Freie Entwicklung (Nutzungsaufgabe) des Moorwaldes, 
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o Im Rahmen eines LIFE-Projektes geplante Wiedervernässung, Mulchen, Mahd 
und Entwicklung von Moorwäldern soll in Absprache mit Biotopbetreuer erfolgen. 

- Z009 O – Maßnahmen 0.0, 8.3 Ziel: Erhaltung und Wiederherstellung – Kalkflachmoore 
am Heilknipp; Ziel der Maßnahme ist der Erhalt und die Optimierung von Kalkflachmoo-
ren. 

o Beibehaltung der derzeitigen Nutzung in Absprache mit EULLa- Berater/in. Die 
Kalksümpfe sind in den letzten Jahren weder gemäht noch beweidet worden. Sie 
können nicht - mit Ausnahme sehr trockener Jahre wie 2003 - mit normalem land-
wirtschaftlichen Gerät gemäht werden, weil sie als Quellsümpfe viel zu nass sind. 
Eine Mahd müssten von Hand mit einem Einachsmähgerät oder einer Raupe er-
folgen. Da sich der Artenbestand einschl. der in zwei Flächen vorkommenden 
Sumpfstendelwurz (Epipactis palustris) nicht verändert hat, ist eine Pflege erst 
dann erforderlich, wenn die derzeitige Pflanzengesellschaft durch andere Arten 
überwachsen wird. 

o Aufnahme des Kalkflachmoores an der Prüm in die Biotopbetreuung, 
o Miteinbeziehung der randlichen Flächen zur Erweiterung der Fläche bzw. Ausbil-

dung von Pufferzonen (gilt für das nordwestliche 7230). 



17 

 

Natura 2000-Verträglichkeitsvorprüfung zum Bebauungsplan “PV-Freiflächen-
anlage Neuendorf“, Ortsgemeinde Neuendorf 

 

 

Abbildung 5: Ausschnitt aus der Maßnahmenkarte zum BWP für das FFH-Gebiet "Schneifel" 
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3 BESCHREIBUNG DES VORHABENS UND SEINER RELEVANTEN WIRKFAKTOREN 

3.1 Technische Beschreibung des Vorhabens 

Die Solaranlage besteht aus den Solarmodulen, der jeweiligen Modulunterkonstruktion (Tische) 
sowie Nebenanlagen und Betriebseinrichtungen. Hinzu kommt ein geschlossener Zaun mit Bo-
denfreiheit (mindestens 20 cm zur Bodenunterkante), der die Modulflächen einfriedet. Die derzeit 
vorgesehenen Komponenten sind noch nicht abschließend festgelegt. Sie werden nachfolgend 
beispielhaft näher beschrieben und können sich bei Realisierung der Planung noch ändern. Der-
zeit vorgesehen sind: 

• Solarmodul (Modul) 

• Modulunterkonstruktion 

• Trafostation / Wechselrichter 

• Modulfeldverkabelung 

• Einspeisekabel 

• Batteriespeicher 

• Zaun 

• Erschließungsstraßen 

• Wartungsflächen 

3.2 Wirkfaktoren des Vorhabens 

Baubedingt ergeben sich Auswirkungen auf die Tierwelt durch Lärm- und anderweitige Schall-
immissionen sowie Bewegungsunruhe durch Menschen, Fahrzeuge und Maschinen. Aufgrund 
einer relativ kurzen Bauzeit sind solche Beeinträchtigungen aber nur von untergeordneter Bedeu-
tung. Der Wirkbereich dieser Beeinträchtigungen beschränkt auf die Eingriffsflächen selbst und 
deren nähere Umgebung bzw. die Zufahrt.  

Betriebs- und anlagenbedingt Bei der kleinflächigen Flächenversiegelung durch Nebenanlagen 
und Erschließungswege und die Überdeckung mit PV-Modulen kann es zu einem Verlust bzw. 
einer Veränderung der Vegetation und von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen kommen. Die 
Flächenverluste durch Überbauung sind bei PV-FFA im Vergleich zu flächenintensiven Bauten 
allerdings sehr gering. Die bestehende Grünlandfläche bleibt erhalten. Hier ist eine Veränderung 
der Artenzusammensetzung durch die Nutzungsänderung bzw. Teilverschattung zu erwarten. 

Anlagenbedingte Auswirkungen des Vorhabens für Tiere sind in Form von visuellen Wirkungen 
(„Silhouettenwirkungen“) der PV-Module möglich, wobei diese Effekte aufgrund der meist gerin-
gen Gesamthöhe der Anlagen kein weitereichendes Meideverhalten über die Anlage hinaus be-
wirken (ARGE Monitoring 2007). 
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Abbildung 6: Überblick der projektspezifischen Wirkfaktoren einer PV-FFA für das Schutzgut 
Tiere (Quelle: ARGE MONITORING 2007) 

Vorhabenspezifische positive Wirkfaktoren 
Untersuchungen haben gezeigt, dass durch die Errichtung von PV-FFA und einer damit einher-
gehenden Extensivierung je nach Ausgangslage auch mit positiven Wirkungen für die Tier- und 
Pflanzenwelt zu rechnen ist. Durch eine extensive Nutzung (insb. Beweidungs- oder extensives 
Mahdregime, Verzicht auf Düngung und Pestizideinsatz) können für zahlreiche Tiere wertvolle 
Lebensräume in Form von störungsarmen Fortpflanzungs- oder Nahrungshabitaten entstehen. 
Dies kann durch entsprechende Maßnahmenplanung unter Berücksichtigung faunistischer Ge-
sichtspunkte sichergestellt werden. 
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4 PROGNOSE VON BEEINTRÄCHTIGUNGEN VON ERHALTUNGSZIELEN UND SCHUTZ-
ZWECK 

4.1 Auswirkungen für das FFH-Gebiet „Schneifel“ 

Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-Richtlinie  
Aufgrund einer Mindestentfernung von ca. 300 m zwischen den Eingriffsflächen und der Schutz-
gebietsgrenze und der geringen Wirkfaktoren des geplanten Vorhabens können bau-, anlagen- 
und betriebsbedingte Auswirkungen auf die Lebensraumtypen des FFH-Gebiets „Schneifel“ aus-
geschlossen werden. Die Erhaltungs- und Entwicklungsziele für die LRT werden durch das Vor-
haben nicht beeinträchtigt.  

Eine Erschließung kann über die angrenzenden Wirtschaftswege zur westlich gelegenen Kreis-
straße K164 erfolgen. Weitere Erschließungsplanungen liegen für das Vorhaben aktuell nicht vor. 
Erhebliche Beeinträchtigungen des FFH-Gebiets können durch die Erschließung über die K164 
ausgeschlossen werden.  

Arten des Anhang II der FFH-Richtlinie (Zielarten) 
Hinsichtlich der Artengruppe der Fledermäuse (insb. Zielart Großes Mausohr) ist entsprechend 
der Lage des Vorhabens im Offenland außerhalb des FFH-Gebietes mit keiner (erheblichen) Be-
einträchtigung der für diese Art genannten Erhaltungsziele zu rechnen. Es werden keine Gehölze 
mit möglichen Quartieren von Fledermäusen betroffen sein. Durch die angrenzende Lage zu den 
Waldbeständen sowie der Habitatausstattung des Plangebietes wird die beplante Fläche voraus-
sichtlich auch durch Fledermäuse mit Quartieren in angrenzenden Waldbereichen als Nahrungs-
fläche genutzt, insbesondere entlang der Waldränder, die bevorzugt zur Jagd genutzt werden. 
Die Waldrandbereiche werden jedoch von einer Überstellung mit Modulen ausgespart (Abstand 
mindestens 10 m), sodass diesbezüglich mit keinen Beeinträchtigungen durch das Vorhaben ge-
rechnet wird. Durch die dauerhafte Nutzung der gesamten Vorhabenfläche als Grünland (mit Ver-
zicht auf Düngung und Pestizideintrag) innerhalb des Plangebietes ist mit einer Verbesserung 
der Nahrungsverfügbarkeit und -eignung der Fläche als Nahrungshabitat zu rechnen, sodass 
diese auch weiterhin durch Fledermäuse als Nahrungshabitat genutzt werden kann. Vor allem in 
den Bereichen, die nicht mit PV-Modulen oder Nebenanlagen belegt werden, ist von einer Ver-
besserung des Nahrungsangebots auszugehen. Gemäß HERDEN et al. / BFN (2009) sind in Bezug 
auf anlagenbedingte Beeinträchtigungen bei PV-FFA Kollisionsrisiken für Fledermäuse (u.a. bei 
Nahrungsflügen) nicht zu erwarten bzw. nicht höher als bei anderen Gebäuden in der Landschaft.  

Auch hinsichtlich des Blauschillernden Feuerfalters ist vorhabenbedingt nicht mit einer Betroffen-
heit zu rechnen, da das Plangebiet kein Habitatpotenzial für die Art aufweist. Das Plangebiet ist 
intensiv bewirtschaftet und besitzt keine feuchten Bereiche oder Vorkommen der Raupenfutter-
pflanze Wiesenknöterich (Bistorta officinalis). Zu potenziellen Habitaten in den angrenzenden 
Waldbereichen hält die geplante Anlage ausreichend Abstand ein, sodass auch hier nicht mit 
einer Beeinträchtigung von Habitaten zu rechnen ist.  

Zusammenfassung 
Eine erhebliche Beeinträchtigung maßgeblicher Bestandteile des FFH-Gebietes (LRT und Zielar-
ten sowie Erhaltungsziele) durch das Vorhaben ist nicht zu erwarten. 

4.2 Zusammenwirkung mit anderen Plänen und Projekten 

„Führt das Vorhaben selbst offensichtlich zu keinerlei Beeinträchtigungen eines Schutzgebietes, 
sind andere Projekte nicht relevant.“ (BMVBW 2004, BMVI 2019). „Ausschließliche Beeinträchti-
gungen durch ggf. vorhandene andere Pläne oder Projekte sind in den jeweiligen Verträglich-
keitsprüfungen dieser Pläne bzw. Projekte zu prüfen“ (BMVI 2019). 

Da das Vorhaben keine Wirkfaktoren aufweist, die sich auf die Erhaltungsziele und den Schutz-
zweck des Gebietes auswirken können und somit Beeinträchtigungen des Schutzgebietes 
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ausgeschlossen sind, ist eine Prüfung anderer Pläne und Projekte im Sinne kumulativer 
Wirkungen entbehrlich. 

5 ZUSAMMENFASSUNG UND ABSCHLIESSENDE BEURTEILUNG 

Die FFH-Verträglichkeitsprüfung für das FFH-Gebiet „Schneifel“ zum Bebauungsplan „PV-
Freiflächenanlage Neuendorf“ kommt zu dem Ergebnis, dass das Vorhaben keine Wirkfaktoren 
aufweist, die von außen einwirkend zu Beeinträchtigungen des Natura 2000-Gebietes in seinen 
für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen (Lebensräume und 
Arten) führen. Demnach ist i.S.d. §§ 33 und 34 BNatSchG keine (vertiefende) Verträglichkeits-
prüfung des Vorhabens erforderlich. 
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